




Bebauungsplan Nr. 14/1 Pfalzdorf, Stadt Goch   LBP 

 

OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG   - III - 

2. Normen ....................................................................................................................... 26 

3. Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen .......................................................... 26 

V. Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffsfolgen ...................................... 28 

1. Allgemeines................................................................................................................. 28 
1.1. Maßnahmen..................................................................................................... 28 

VI. Bewertung von Eingriff und Kompensation ............................................. 29 

1. Grundlagen und Methoden .......................................................................................... 29 
1.1. Bilanzierung des Ausgangszustandes.............................................................. 29 
1.2. Bilanzierung des Planzustandes ...................................................................... 30 
1.3. Ermittlung der Gesamtbilanz ............................................................................ 31 

VII. Zusammenfassung .................................................................................. 34 

VIII. Anhang .................................................................................................... 35 

 

  











Bebauungsplan Nr. 14/1 Pfalzdorf, Stadt Goch   LBP 

 

OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG   - 8 - 

Als Grundlage der Biotoptypenzuordnung fungiert die Ergänzung zur Bewertung von Eingriffen 
in Natur und Landschaft im Kreis Kleve4. Die Ergänzung wurde durch die Untere Landschafts-
behörde beim Kreis Kleve mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden einvernehmlich 
auf der Grundlage der Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft Arbeitshilfe für die 
Bauleitplanung der Landesregierung NRW erarbeitet.  

 

Die kartografische Darstellung befindet sich im Anhang.  

4. Planerische Vorgaben  

4.1. Regionalplan  

Der Regionalplan Düsseldorf5 legt die räumlichen und strukturellen Entwicklungen in der Re-
gion als raumplanerisches Gesamtkonzept fest. Als Planungsgrundlage gibt er die Rahmen-
bedingungen für die Flächennutzungspläne seiner Kreise und der kreisfreien Städte vor. Dabei 
ist es Aufgabe der Regionalplanung, die unterschiedlichen Flächenansprüche an den Raum 
zu koordinieren und zusammenzubringen. 

Der Regionalplan weist für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Allgemeine Siedlungs-
bereich (ASB) aus. 

 

Abb. 3:  Auszug aus dem Regionalplan Münsterland 

 

4 KREIS KLEVE (2001): Ergänzung zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Kreis Kleve. 
5 BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (2023): Regionalplan Düsseldorf. Stand 22.09.2023. 
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Abb. 8: Entwurf des Bebauungsplans (Stand: 19.08.2024) 

II. Beschreibung des aktuellen Umweltzustandes  

1. Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Zur Erfassung des Ausgangszustandes wurde im August 2024 eine Biotoptypenkartierung 
durchgeführt. Als Grundlage der Biotoptypenzuordnung fungiert die Ergänzung zur Bewertung 
von Eingriffen in Natur und Landschaft im Kreis Kleve8. Die Ergänzung wurde durch die Untere 
Landschaftsbehörde beim Kreis Kleve mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein-
vernehmlich auf der Grundlage der Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft Arbeits-
hilfe für die Bauleitplanung der Landesregierung NRW erarbeitet.  

Im südlichen Teilbereich des Geltungsbereiches befindet sich ein Pferdehof mit einem zuge-
hörigen Reitplatz und Unterständen. Der zentrale Geltungsbereich charakterisiert sich durch 
Brachflächen. Darüber hinaus befinden sich an der westlichen Grenze des Geltungsbereiches 
zur Bahnlinie verschiedene Gehölze. Im Osten des Geltungsbereiches befinden sich beste-
hende Gebäude, die in den Bebauungsplan integriert werden. Ein Abriss der sich im Geltungs-
bereich befindenden Gebäude ist nicht vorgesehen. Der zukünftige Bebauungsplan weist eine 
GRZ von 0,4 im Bereich der Wohngebiete aus. Gemäß § 16 Abs. 6 BauGB ist eine Überschrei-
tung von 50 % möglich. Dem zur Folge wird eine 60-prozentige Versiegelung der Wohngebiete 
angenommen. Die verbleibenden 40 % werden strukturarmen Zier- und Nutzgärten zugeord-
net. 

 

8 KREIS KLEVE (2001): Ergänzung zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Kreis Kleve. 
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Abb. 9: Luftbild des Geltungsbereiches 

 

Abb. 10: Bestandsgebäude (Stadtkamp Nr. 43, 47, 49, 51 a & b, 53 b) 
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Abb. 11: Zentrale Brachfläche | Bestandsgehölze an der Grenze zur Bahnlinie 

 

 

Abb. 12: Brachfläche 
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Abb. 13: Westliche Plangrenze | Bestandsgehölze (rechts) 

 

Abb. 14: Pferdewiese 

Eine Auflistung der vorhandenen Biotope liefert die folgende Tabelle. Darüber hinaus befindet 
sich eine zeichnerische Darstellung der vorhandenen Biotope im Anhang. 
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Tab. 1:  Biotoptypen im Bereich der Vorhabenflächen 

Code Biotoptyp Bewertung 
Fläche 
[m2] 

1.1 versiegelte Fläche 0 2.302 
1.3 Sandflächen 1 73 
4.1 Zier- und Nutzgarten, strukturarm 2 1.830 
4.4 Intensivrasen 2 927 
5.1 Brache < 5 Jahre 4 14.227 
8.1 Hecken, Gebüsche, Feldgehölze 7 1.304 
8.2 Baumgruppen, Alleen, Baumreihen, Einzelbäume 8 493 

Gesamtfläche   21.156 
 

Im Jahr 2023 wurde für das Plangebiet ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag9 erarbeitet. Auf-
grund der vorhandenen Gehölzstrukturen und den Brachflächen im Plangebiet konnte das 
Vorkommen folgender Arten nicht ausgeschlossen werden: 

�ƒ Gartenrotschwanz 
�ƒ Bluthänfling 
�ƒ Star 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe 2 wurden folgende Vermeidungsmaßnahmen zum 
Schutz der planungsrelevanten Arten formuliert: 

�ƒ Gehölze: Fäll- und Rodungsarbeiten sind nur im Zeitraum 1. Oktober bis Ende Februar 
möglich. Beim Walnussbaum ist vorab eine Kontrolle zum Fledermausbesatz durchzu-
führen. Sollte eine Fledermaus angetroffen werden, so ist mit der Fällung bis zu deren 
Ausflug zu warten. 

�ƒ Baufeldfreiräumung: Diese Arbeiten sind ebenfalls nur im Zeitraum 1. Oktober bis Ende 
Februar möglich, da in den Hochstauden zumindest Dorngrasmücke, Heckenbraunelle 
und Zaunkönig brüten. Anschließend ist die Fläche sofort zu bebauen oder offen zu 
halten. Eine Ansiedlung von Pionierarten auf Rohbodenflächen (z. B. Flussregenpfei-
fer) ist jedoch aufgrund der Lage des Plangebiets und der umgebenden Vertikalstruk-
turen nicht zu befürchten. 

�ƒ Schutz der verbleibenden Grünbereiche: Die im Plangebiet in den verbleibenden Grün-
bereichen stehenden Bäume und Gehölze sowie ihre Wurzelbereiche sind vor Beschä-
digungen durch den Baubetrieb mittels Absperrungen zu schützen. 

�ƒ Abstand zu Eichen an der Bahnlinie: Zum Schutz der Bäume mit potenziellen Bruthöh-
len (Gartenrotschwanz, Star) und Fledermausquartieren sowie Flugstraße sind die 
Bäume inkl. des gesamten Kronenbereichs zu schützen. Deshalb sind auch die Gar-
tengrundstücke so abzugrenzen, dass es nicht zu einem Hineinragen von Ästen kommt 
(was von den Anwohnern als störend empfunden werden könnte). 

�ƒ Lichtkonzept: Durch eine Intensivierung/Neuschaffung von Beleuchtung können Anlo-
ckeffekte von Insekten und in Folge dessen eine Verlagerung der Jagdaktivität nicht 
lichtscheuer Arten in die betreffenden Bereiche und eine Reduktion des Nahrungsan-
gebotes für lichtscheue Fledermausarten in unbeleuchteten Bereichen entstehen (Ei-

 

9 PLANUNGSBÜRO STERNA (2023): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG für die 
zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 14/1 Pfalzdorf der Stadt Goch. 
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Auf temporär beanspruchten Flächen (Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen) kann es trotz 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen durch Befahren der Flächen zu Bodenverdichtungen 
kommen. Mögliche Bodenverdichtungen werden nach Beendigung der Baumaßnahme durch Auflo-
ckern des Bodens beseitigt.  

K03 
baubedingte Gefahr von Bodenverunreinigungen durch austretende Betriebsstoffe der Bau-
maschinen 

 Während der Bauphase besteht die Gefahr, dass es bei unsachgemäßer Handhabung zu einer Ver-
unreinigung des Bodens durch Öl- oder Dieselrückstände oder der Baumaterialien kommen kann.  

2. Auswirkungen auf das Grundwasser und Oberflächengewässer  

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind eng mit den Beeinträchtigungen des Bodens 
verbunden.  

Eine Beeinträchtigung des Grundwassers durch Bodenverunreinigungen im Zuge der Bau-
maßnahmen ist aufgrund unsachgemäßer Handhabung möglich. Darüber hinaus werden die 
natürlichen Wasserverhältnisse durch die Versiegelung gestört.  

Insgesamt ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser nicht zu rechnen.  

Folgende potenzielle Konflikte hinsichtlich des Wassers können entstehen: 

K04 Verschmutzung des Grundwassers 

 Durch den Einsatz der Baumaschinen kann es zu einer Verschmutzung des Grundwassers kommen 
(defekte oder unsachgemäß gewartete Geräte).  

K05 Störung des natürlichen Wasserhaushaltes 

 
Durch die Versiegelung wird der natürliche Wasserhaushalt gestört. Versiegelte Fläche stehen für die 
natürlich Versickerung nicht mehr zur Verfügung. 

K06 Temporäre Veränderung der Standortverhältnisse durch Wasserhaltungsmaßnahmen  

 
Durch baubedingte Wasserhaltungsmaßnahmen kann es zu einer temporären Grundwasserabsen-
kung kommen. Bei einer länger andauernden Absenkung sind negative Auswirkungen auf die umlie-
gende Vegetation möglich. 

3. Auswirkungen auf die Tier - und Pflanzenwelt  

Für die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirk-
faktoren relevant. Durch das Bauvorhaben gehen insbesondere Brachflächen mit geringem 
Gehölzanteil verloren. An diese Biotoptypen angepasste Tier- und Pflanzenarten verlieren so-
mit ihren Lebensraum. Zudem kommt es während der Bauphase durch Lärm, Erschütterun-
gen, Staub und der Anwesenheit von Personen zu möglichen Beeinträchtigungen der Tierwelt.  

Gesetzlich geschützte oder schutzwürdige Biotope sind von der Planung nicht betroffen.  

Folgende potenzielle Konflikte hinsichtlich der Tier- und Pflanzenwelt können entstehen: 
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K07 Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen 

 
Mit dem Bauvorhaben ist ein Verlust von Brachflächen und Gehölzen verbunden. Dieser Lebensraum 
geht verloren.  

K08 Baubedingte Störungen insbesondere der Tierwelt 

 Durch die Bautätigkeit kann es zu einer Störung/Beeinträchtigung von Tieren kommen. 

K09 Nutzungsbedingte Störungen  

 
Die geplante gewerbliche Nutzung des Plangebietes kann zu einer Störung/Beeinträchtigung insbe-
sondere der Tierwelt führen. Allerdings muss bereits heute von einer Störung/Beeinträchtigung aus-
gegangen werden.  

4. Auswirkungen auf das Klima  

Das lokale Mikroklima kann durch die mit der zusätzlichen Bebauung einhergehende Flächen-
versiegelung beeinträchtigt werden.  

Folgende potenzielle Konflikte hinsichtlich des Klimas können entstehen: 

K10 temporäre Beeinträchtigung des Lokalklimas durch baubedingte Staub- und Abgasemissionen 

 Durch erhöhte Emissionen (Abgase, Staub etc.) kann es im Umfeld der Baumaßnahme zu Beeinträch-
tigungen kommen. 

K11 Veränderung des Lokalklimas durch Versiegelung 

 Die zusätzliche Versiegelung des Plangebietes führt zu einer Veränderung des Lokalklimas 

 

5. Auswirkungen auf das Landschaftsbild  

Das Plangebiet liegt bereits im Siedlungsbereich. Daher sind die baulichen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild gering.  

Folgende potenzielle Konflikte können entstehen: 

K12 Veränderung des Landschaftsbildes durch die Errichtung zusätzlicher Gebäude 

 Die baulichen Maßnahmen führen zu einer Veränderung des Ortsbildes. Aufgrund der Vorbelastung ist 
jedoch von einer geringen Beeinträchtigung auszugehen.  

6. Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen  

Durch Eingriffe in den Boden aufgrund der Baumaßnahmen kommt es zu einem weiteren Ver-
lust von Bodenfunktionen. Die zusätzliche Bodenversiegelung beeinträchtigt den Wasserhaus-
halt. Im Rahmen des ökologischen Ausgleichs, der aufgrund der Eingriffe in Naturhaushalt 
erforderlich wird, wird die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen mit ausgeglichen.   
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Hinsichtlich der Vegetation kommt es zu einem Verlust von Brachflächen und Gehölzen und 
damit zu einem Verlust von Lebensräumen für Tiere.   

IV. Landschaftsplanerische Maßnahmen  

1. Einführung  

Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchti-
gungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichar-
tiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträch-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise 
hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.  

Die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffsfolgen werden im 
Folgenden aufgeführt. Dabei werden auch die Maßnahmenvorschläge aus dem Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag berücksichtigt. 

2. Normen  

Für einige der in der Folge vorgeschlagenen Maßnahmen bestehen DIN-Normen, nach denen 
Art und Ablauf der notwendigen Tätigkeiten fachinhaltlich festgelegt sind. Im vorliegenden Fall 
sind die folgenden Normen von Bedeutung: 

�ƒ DIN 18915: Bodenarbeiten 

�ƒ DIN 18916: Pflanzen und Pflanzarbeiten 

�ƒ DIN 18917: Rasen und Saatarbeiten 

�ƒ DIN 19639:  Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten, 

�ƒ DIN 19731: Verwertung von Bodenmaterial 

3. Vermeidungs - und Verminderungsmaßnahmen  

Die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffsfolgen werden im 
Folgenden aufgeführt.  

V01 Schonender Umgang mit dem Boden 

 

Dazu gehört insbesondere die Einhaltung der DIN 19731 und DIN 18915, die die Anforderungen an 
den Ausbau und die Zwischenlagerung von Bodenaushub beschreiben, wie zum Beispiel die separate 
Lagerung von Mutterboden, Vermeidung von Verdichtung und Vernässung. 

Da die Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen innerhalb des Plangebietes liegen, ergeben sich nur 
geringe Beeinträchtigungen, da diese Flächen ohnehin überplant werden. Im Bebauungsplan festge-
setzte �%�H�U�H�L�F�K�H���P�L�W���G�H�U���.�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���Ä�8�P�J�U�H�Q�]�X�Q�J���Y�R�Q���)�O�l�F�K�H�Q���P�L�W���%�L�Q�G�X�Q�J�H�Q���I�•�U���G�H�Q���(�U�K�D�O�W���Y�R�Q��
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Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen�³�� �G�•�U�I�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �D�O�V�� �/�D�J�H�U- oder Baustelleneinrich-
tungsflächen genutzt werden. Auch ein Befahren der Fläche sollte vermieden werden (Einzäunung der 
Flächen).  

V02 Schutz des Grund- und Oberflächenwassers vor Verunreinigungen 

 

Bei der Verwendung wassergefährdender Stoffe (Treibstoffe, Öle und andere wassergefährdende 
Stoffe) ist eine Verunreinigung des Oberflächen- bzw. Grundwassers zu verhindern. Alle auf der Bau-
stelle zu betreibenden Geräte sind regelmäßig auf mögliche Öl- und Treibstoffverluste zu kontrollieren. 
Ölbindemittel werden in ausreichendem Maße auf der Baustelle vorgehalten.  

Zur Verringerung des Risikos für einen Ölunfall können die folgenden Maßnahmen formuliert werden: 

�ƒ Betriebs- und Schmierstoffe wie Dieselöl, Hydrauliköl etc. sind sachgerecht zu lagern und zu 
verwenden (z.B. Lagerung von Tanks in dichten Auffangwannen). 

Es sind nach Möglichkeit umweltverträgliche bzw. biologisch leicht abbaubare Betriebs- und Schmier-
stoffe zu verwenden. 

V03 Vermeidung von Staubentwicklungen 

 Zur Vermeidung von Staub sind Fahrwege und Arbeitsbereiche regelmäßig mit Wasser zu besprühen. 

V04 Vermeidungsmaßnahmen - Artenschutz 

 

Gehölze: Fäll- und Rodungsarbeiten sind nur im Zeitraum 1. Oktober bis Ende Februar möglich. Beim 
Walnussbaum ist vorab eine Kontrolle zum Fledermausbesatz durchzuführen. Sollte eine Fledermaus 
angetroffen werden, so ist mit der Fällung bis zu deren Ausflug zu warten. 

Baufeldfreiräumung: Diese Arbeiten sind ebenfalls nur im Zeitraum 1. Oktober bis Ende Februar mög-
lich, da in den Hochstauden zumindest Dorngrasmücke, Heckenbraunelle und Zaunkönig brüten. An-
schließend ist die Fläche sofort zu bebauen oder offen zu halten. Eine Ansiedlung von Pionierarten auf 
Rohbodenflächen (z. B. Flussregenpfeifer) ist jedoch aufgrund der Lage des Plangebiets und der um-
gebenden Vertikalstrukturen nicht zu befürchten.  

Schutz der verbleibenden Grünbereiche: Die im Plangebiet in den verbleibenden Grünbereichen ste-
henden Bäume und Gehölze sowie ihre Wurzelbereiche sind vor Beschädigungen durch den Baube-
trieb mittels Absperrungen zu schützen.  

Abstand zu Eichen an der Bahnlinie: Zum Schutz der Bäume mit potenziellen Bruthöhlen (Gartenrot-
schwanz, Star) und Fledermausquartieren sowie Flugstraße sind die Bäume inkl. des gesamten Kro-
nenbereichs zu schützen. Deshalb sind auch die Gartengrundstücke so abzugrenzen, dass es nicht 
zu einem Hineinragen von Ästen kommt (was von den Anwohnern als störend empfunden werden 
könnte).  

Lichtkonzept: Durch eine Intensivierung/Neuschaffung von Beleuchtung können Anlockeffekte von In-
sekten und in Folge dessen eine Verlagerung der Jagdaktivität nicht lichtscheuer Arten in die betref-
fenden Bereiche und eine Reduktion des Nahrungsangebotes für lichtscheue Fledermausarten in un-
beleuchteten Bereichen entstehen (Eisenbeis 2013, Stone 2013, Lacoeuilhe et al. 2014). Daher ist auf 
überflüssige Beleuchtung grundsätzlich zu verzichten. Notwendige Beleuchtung aus Sicherheitsgrün-
den hat zielgerichtet ohne große Streuung (nicht nach oben und nicht zu den Seiten) und mit entspre-
�F�K�H�Q�G�H�Q���Ä�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V�I�U�H�X�Q�G�O�L�F�K�H�Q���/�D�P�S�H�Q�³�����:�H�O�O�H�Q�O�l�Q�J�H�Q�E�H�U�H�L�F�K���]�Z�L�V�F�K�H�Q�����������X�Q�G�����������Q�P�����]�X���H�U�I�R�O��
gen.   
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V. Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffsfolgen  

1. Allgemeines  

Zur Kompensation der nicht vermeidbaren Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild werden die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen durchge-
führt. Sie zielen darauf ab, einen funktionalen Ausgleich für die beeinträchtigten Biotope sowie 
des Bodens und eine landschaftsgerechte Gestaltung des Landschaftsbildes zu schaffen.  

1.1. Maßnahmen  

Die Maßnahmenvorschläge umfassen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches. Die 
Maßnahmen dienen dazu, den erforderlichen Ausgleich hinsichtlich des Biotop- und Arten-
schutzes zu gewährleisten. Die Bepflanzungen sind spätestens in der Pflanzperiode nach der 
Baufertigstellung auszuführen.  

M01 Baumpflanzungen 

 

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche sind mindestens 10, innerhalb der öffentlichen Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung Spielplatz mindestens 3 und auf der Fläche zur Regenwasserversickerung 
4 Bäume anzupflanzen. Sie sind mindestens in der Qualität als Hochstamm, dreifach verpflanzt mit 
Drahtballen, Stammumfang 16 - 18 cm oder als Solitär, dreifach verpflanzt mit Drahtballen, Höhe 300 
- 350 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in der darauf folgenden Pflanzperiode zu 
ersetzen. Bei der Artenauswahl sind standortheimische Laubbäume bevorzugt zu verwenden, den 
besonderen Standortgegebenheiten im Straßenraum ist durch die Verwendung von geeigneten Zucht-
formen Rechnung zu tragen. 

Die zeichnerische Darstellung der Bäume dient zur Orientierung. Abweichungen gegenüber der zeich-
nerischen Darstellung sind zulässig, sofern diese durch Leitungstrassen, Grundstückszufahrten oder 
zur Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich werden. 

Die Anpflanzung folgender Arten wird empfohlen: 

Pflanzliste: 

�ƒ Acer campestre - Feldahorn 
�ƒ Tilia cordata - Winterlinde 
�ƒ Carpinus betulus - Hainbuche 
�ƒ Crataegus prunifolia - Pflaumenblättriger Weißdorn 

 

M02 Dachbegrünung 

 
Die Dachflächen der Garagen und Carports im gesamten Plangebiet sind extensiv mit einer standort-
gerechten Vegetation zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

M03 Artenschutz 

 

Bluthänfling: Im Bereich der Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sind 10 großen Schlehen- oder Weißdornsträuchern als Hecke zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. 
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VI. Bewertung von Eingriff und Kompensation  

1. Grundlagen und Methoden  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu 
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompen-
sieren. 

Zur quantitativen Ermittlung des Eingriffsumfangs und die Ermittlung des Ausgleichbedarfs 
wird eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung durchgeführt. Bei diesem Verfahren wird das 
Potenzial eines Eingriffsgebietes im Ausgangs- und im Planzustand miteinander verglichen. 
Sofern das Potenzial im Ausgangszustand größer ist als im Planzustand, werden zusätzliche 
Ausgleich- bzw. Ersatzmaßnahmen notwendig. Im umgekehrten Fall gilt der Eingriff als aus-
geglichen bzw. ersetzt. In der Bilanz werden die zur Vermeidung und zum Ausgleich aufge-
führten Maßnahmen, berücksichtigt. 

Als Bewertungsgrundlage fungiert die Ergänzung zur Bewertung von Eingriffen in Natur und 
Landschaft im Kreis Kleve. 

1.1. Bilanzierung des Ausgangszustandes  

Grundlage für die Bewertung des Ausgangszustandes ist die Biotoptypenkartierung des Plan-
gebietes. Beeinträchtigungen der Biotopfunktion finden innerhalb des Geltungsbereichs statt. 
In der nachfolgenden Tabelle werden die im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorhande-
nen Biotoptypen bewertet. Insgesamt wurde eine Fläche von 21.156 m² erfasst.  

Eine kartographische Darstellung des IST-Zustandes befindet sich im Anhang. 

 

Gartenrotschwanz: Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind 3 Bäume anzupflanzen. Sie sind mindestens 
in der Qualität als Hochstamm, dreifach verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang 16 - 18 cm oder als 
Solitär, dreifach verpflanzt mit Drahtballen, Höhe 300 - 350 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang in der darauf folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Bei der Artenauswahl sind standort-
heimische Laubbäume bevorzugt zu verwenden. Die Anpflanzung folgender Arten wird empfohlen: 

�ƒ Carpinus betulus - Hainbuche 
�ƒ Quercus robur - Stieleiche 

An diesen Bäumen sind drei artspezifische Nistkästen für den Gartenrotschwanz gemäß den Vorga-
ben des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags anzubringen.  

(CEF-Maßnahme gemäß Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag) 
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Code  Biotoptyp Erläuterung Biotopwert 
[ÖE*/m2] 

Fläche 
[m2] 

Flächen-
wert 
[ÖE] 

1.2 
versiegelte Flächen mit nachgeschalteter 
Versickerung des Oberflächenwassers 

Wohnbauflächen 
nach GRZ (60%) 0,5 5.011 2.505 

4.1 Zier- und Nutzgarten, strukturarm 
Gartenflächen 

nach GRZ (40%) 
2 5.108 10.216 

4.4 Intensivrasen - 2 19 38 

4.6 Extensive Dachbegrünung  
33 Garagen  

(2,50 m x 5 m) 
0,5 412 206 

5.1 Brachen < 5 Jahre - 4 3.938 15.752 

7.7 
Wegseitengräben, Rigolen, Versickerungs-
mulden 

 
4 542 2.168 

8.1 Hecken, Gebüsche, Feldgehölze   Bestand 7 1.044 7.308 

8.1 Hecken, Gebüsche, Feldgehölze Neu 6 172 1.032 

8.2 
Baumgruppen, Alleen, Baumreihen, Einzel-
bäume 

Bestand 
8 193 1.544 

8.2 
Baumgruppen, Alleen, Baumreihen, Einzel-
bäume 

Neu 
6 425 2.550 

Gesamt      21.156 44.346 
 

 

Durch die geplanten Maßnahmen kann der Eingriff in Natur und Landschaft nicht vollständig 
ausgeglichen werden. 

1.3. Ermittlung der Gesamtbilanz  

Die rechnerische Gegenüberstellung von Ausgangs- und Planzustand gibt ein Maß für den 
Erfüllungsgrad der Kompensation an. Damit wird verdeutlicht, in welcher Höhe den Eingriffen 
eine Kompensation durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gegenübersteht.  

Tab. 4: Ermittlung der Gesamtbilanz von externem Ausgleich 

 
Ökologische 
Werteinheiten 

Gesamtflächenwert Ausgangszustand  75.568 

Gesamtflächenwert Planzustand  44.346 

Gesamtbilanz  -31.222 

 

Durch die geplanten Maßnahmen kann der Eingriff in Natur und Landschaft im Plangebiet nicht 
vollständig ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit von -31.222 Werteinheiten muss 
extern ausgeglichen werden.  

Der Ausgleich erfolgt über folgende Ökokonten: 
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Tab. 5: Auflistung der Ökokonten 

Lfd. Nr. Ökokonto Lage 
Abzulösende  

Ökopunkte 

1. Ökokonto  
Gemarkung Uedemerfeld, 

Flur 6, Flurstück 377 
3.430 Pkt. 

2. Ökokonto  
Gemarkung Uedemerfeld, 

Flur 6, Flurstück 273 
17.874 Pkt. 

3. Ökokonto  
Gemarkung Altkalkar, 

Flur 4, Flurstück 1379 
6.996 Pkt. 

4. Ökokonto  
Gemarkung Issum, 

Flur 6, Flurstück 80 
2.922 Pkt. 

Summe   31.222 Pkt. 

 

 

Abb. 17: 1. Ökokonto  
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Abb. 18: 2. Ökokonto  

 

Abb. 19: 3. Ökokonto  
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